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ANGELOS CHANIOTIS 

BEMERKUNGEN ZUM KALENDER KRETISCHER STÄDTE IN 
HELLENISTISCHER ZEIT 

/. Einleitung und Quellen!age 

Obwohl viele kretische Inschriften, vor allem Dekrete und Staatsverträge, 
eine beträchtliche Zahl von Monatsnamen für die zahlreichen Poleis der Insel 
überliefern und einige weitere Monatsnamen aus Namen von Festen 
erschlossen werden können, ist uns der vollständige Kalender keiner einzigen 
Stadt bekannt.1 Die Kalender von Knosos, Lato und Olus sind dank einer 

* Ich danke Priv.-Doz. Dr. Catherine Trümphy (Heidelberg) für hilfreiche Hinweise. Im 
folgenden werden folgende Abkürzungen verwendet: 
Bile, Dialecte: M. Bile, Le dialecte crétois ancien, Paris 1988. 
Bischoff, Kalender: H. Bischoff, s.v. Kalender, REX 2 (1919), Sp. 1558-1602. 
Chaniotis, Verträge: A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der 
hellenistischen Zeit, Stuttgart 1996. 
Durrbach, Choix: F. Durrbach, Choix d'inscriptions de Delos, Paris 1921-1923. 
Guarducci, Calendario: M. Guarducci, Note sul calendario cretese, Epigraphical, 1945, S. 72-
87. 
Homolle, Convention: Th. Homolle, Convention entre trois villes Cretoises, BCH3, 1879, S. 
290-315. 
Kubitschek, Kalenderbücher: W. Kubitschek, Die Kalenderbücher von Florenz, Rom und 
Ley den, Wien 1915. 
Maiuri, Calendario: A. Maiuri, Il calendario cretese, RALSer. V 19, 1910, S. 109-129. 
Samuel, Chronology: A.E. Samuel, Greek and Rowan Chronology: Calendars and Years in 
Classical Antiquity, München 1972. 
SV III: H.H. Schmitt, Die Staatsvertrage des Altertums. Dritter Band. Die Verträge der 
griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., München 1969. 
van Effenterre, Querelles: H. van Effenterre, Querelles Cretoises, REA 44, 1942, S. 31-51. 
Willets, Cults: R.F. Willets, Cretan Cults and Festivals, London 1962. 

1. Zusammenstellung des Materials: Willets, Cuits, S. 104-110; vgl. Maiuri, Calendario; 
Bischoff, Kalender, Sp. 1581 f.; Guarducci, Calendario; Samuel, Chronology, S. 134f. Seit der 
Veröffentlichung der letzten Arbeit zum kretischen Kalender (Willets, Cults) sind nur zwei 
weitere Monatsnamen bekannt geworden, Dionysios in Eleutherna (H. van Effenterre - F. 
Ruzé, Nomima. Recueil d' inscriptions politiques et juridiqies de Γ archaïsme grec. I. Rome 
1994, Nr. 25 Ζ. 1 zu I. Cret. II, xii 9 Ζ. 1) und Σφ- in Aptera (SEG XLI 742 Z. 7 = A. 
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Reihe hellenistischer Staatsverträge etwas besser überliefert. Es handelt sich 
im eizelnen um einen Friedensvertrag zwischen Knosos und Gortvn^ca. 
Ir^^^unddreiAbkommenzwischenLatoundGlusübereine^ermittlungder 
Knosier^Il^-II^,s.u.^).Die NennungvonFristenindiesenDokumenten gibt 
Anhaltspunkte für die Stellung einzelner Monate im ^ahr und die 
Entsprechungen zwischen Monaten verschiedener kretischer Kalender,nur 
beschränkt aber für ihre Entsprechung zu Monaten unseres Sonnen^ahres. 
weitere Anhaltspunkte liefern einkaiserzeitliches Kalenderbuch über Kretas 
sowie Parallelen aus anderen griechischen Gebieten. Diese Quellen bilden 
somit die Grundlage für die Rekonstruktion einesTeils der Kalendervon 
Knosos, Lato und Glus und sind Gegenstand eingehender Untersuchungen 
erstdurchTh.Homolle^I^7^undA.Maiuri^I^I^gewesen,^dieiedoch 
ein Fragment desFriedensvertragszwischenGortvnundKnosos^mit 
Nennung des Monats lonios in Gortvn^sowiedas erste Abkommen zwischen 
Lato und Glus^mitNennung der Monate ^elchaniosinKnosos,Hvakinthios 
in Lato und Agrianios in Gluŝ ) nicht kannten. Nach diesen neuen 
enigranhischenFundennahm M.Guarducci 1 ^ ^ eine neue Behandlung des 
kretischen Kalenders in Angriff. Ihre Ergebnisse stellen ^etzt die in der 
Forschung herrschende communis oniniodar.^ 

Ziel dieses Aufsatzes ist nicht, ein umfassendes Studium des kretischen 
Kalenders zu bieten, sondern auf die Probleme der bisherigen 
Rekonstruktionsversuche und die^idersnrüche der O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t s e n . 
Um Zirkelschlüsse zu vermeiden, werde ich die verschiedenen 

Petropoulou, Συνθήκη Άπτεραίων και Έλευθερναίων, in: Th. Kalpaxis (Hrsg.), Έλεύθερ-
να, Τομέας II. 1. Επιγραφές από το Πυργί και το Νησί, Rethymno 1991, S. 52f. E 6 = 
Chaniotis, Verträge, S. 278 Nr. 38). Die o.a. Besprechungen der kretischen Monatsnamen 
werden jetzt durch die Heidelberger Habilitationsschrift von C. Trümpy, Untersuchungen zu 
den altgriechischen Monatsnamen und Monatsfolgen, Heidelberg 1997 (im Druck) überholt. 

2. Zur Datierung s. M. Guarducci, L'intromissione di Magnesia al Meandro fra Gortina e 
Cnosso e due iscrizioni gortinie, Historia 8, 1934, S. 72; Chaniotis, Verträge, S. 46f. 

3. Kubitschek, Kalenderbücher, S. 42-53. 
4. Homolle, Convention (gefolgt von F. Hiller, Kommentar zu SylP 712 Anm.6) 
5. Maiuri, Calendario. 
6. Guarducci, Calendario. Ihren Ansichten folgen Willets, Cults, 104-110 und Samuel, 

Chronology, S. 134f.; vgl. M. W. Baldwin Bowsky, Portrait of a Polis: Lato pros Kamara. 
(Crete) in the Late Second Century B.C., //esperia 58, 1989, S. 339f. 
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Quellengruppen, d.h. den Friedensvertrag zwischen Knosos und Gortyn (§ 

2), die drei Vermittlungsabkommen zwischen Lato und Glus (§ 3) und das 

kaiserzeitliche Kalenderbuch mitsamt weiteren Parallelen (§ 4) getrennt 

behandeln. 

2. Monatsnamen und Fristen im Friedensvertrag zwischen Gortyn und 

Knosos 

Editionen: Fragment A (linker Teil des Steins): F. Halbherr, Relazione sugli scavi del 

tempio d' Apollo Pythio in Gortyna, MAL 1, 1889, S. 41-53 Nr. 2, Tafel V (Photo) 

[SGD15QX5]. Fragmente A+B (rechter Teil des Steins): I. Crei. IV 181; Chaniotis 

Verträge, S. 289f. Nr. 43. Vgl. F. Dümmler, Zu gortynischen Urkunden, Philologus 

54,1895, S. 208 (zu Z. 11); P. Deiters, Zwei kretische Inschriften aus Magnesia, RhM 

59, 1904, S. 572 (zu Z. 1-12); H. Jacobstahl, Der Gebrauch der Tempora und Modi in 

den kretischen Dialektinschriften {Indogermanische Forschungen, Beiheft XXI), 

Straßburg 1907, S. 134 (zu Z. 23); Maiuri, Calendario, S. 115 Anm. 1 (zu Z. 13f.); G. 

Manganaro, Iscrizione opisthographa di Axos con prescrizioni sacrali e con un 

trattato di symmachia, Historìa 14,1966, S. 15 Anm. 28 (zu Z. 13f.) [SEGXKlll 588]. 

Hier werden nur die relevanten Teile des Vertrags abgedruckt: 

Präskript (z. 2-5): 

Κορμών [των Γόρτυνι] μέν επί των [ των] 

συν Άρχεμάχωι τω Μεν [ μην]ός Ίονίω ήν [άτα και δεκάται, Κνω-] 

σοι δέ επί των Παμφύλω[ν των συν] Εύρυθθεν[ίαι τω μη-] 

5 νος Καρνήιω ήνάται και δ[εκάται].„ 

Friedensbedingungen (ζ. 10-29): 

10 άγεν [τάν Ιρήναν επί τοίσδε? α-] 

ποκαταστασαι τάι Άθαναίαι ΤΑΙΣΙ [ ] 

Ρ ON τοις Γορτυνίοις ά έλαβον Ιόν [τες επί πολέμωι?- Κνα)σίων δέ τον ε-] 

χοντα ή χρυσία ή αργύρια ή άλλο [τι άποδιδόναι άρχοντος μηνός ? ] 

[.]ίω εν άμέραις ^εξήκονταΤΩ[ • όσα δέ κα μή ευ-] 

15 ρίσκηται, ιόντα τάι άλαθείαι, ή χρυσία [ή αργύρια ή τι άλλο τι τάν μέν ήμί-] 

ναν επί των έφισταμένων πεδ' Άρχ[εμάχω Γόρτυνι και Εύρυθθενία Κνωσοι κόρ-] 

μων προ τάς Λεσχανορίας νεμ[ονήιας, τάν δέ ήμίναν έ-] 

πι των έχομένων ωσαύτως. Αποδό[μεν δέ τάν πόλιν? τάν Άπελω-] 
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νίαν και τάν χώραν τάν πορτίαθθαν κα[ί των Απελλω-] 

20 νιατάν Κνωσίονς Γορτυνίοις εν άμέ[ραις έξήκοντα?. "Οθθα δέ] 

δάνεια ην ένγύας όφήλει ά πόλις ά των Κν[ωσίων τάι Γορτυνίων? ή ίδίαι Κνώσι-] 

ος Γορτυνίωι, αποδιδόντων εν ρέτεθθιΤ[ ή αύ-] 

τοις τοις όφήλοντι ή τοις άντάταις ή αυτοί 0[ ] 

TAI· άρχεν δέ τας πράτας καταβολάς τούτω[ν των χρημάτων τον χρό-] 

25 νον άφ' ω κ' άποστάντι Γόρτυνι μέν ol πεδ' Αρχε[μάχω κόρμοι έν τώι έ-] 

[πο]μένωι ένιαυτώι προ τας Λεσχανορίας νεμον[ήιας, ΚνωσοΙ δέ άφ' ω κ' ά-] 

[πο]στάντι οι πεδ' Εύρυθθενία κόρμοι έν τώι έπομένωι ένιαυτώι προ τας] 

[Κ]ορωνίας νεμονηίας, ωσαύτως δέ και τάνς άλλαν[ς καταβολάνς ] 

[τ]ούτων τώ[ν[ χρη[μά]των επί τών τοκ' άεί κορμιόντ[ων ] 

Im wesentlichen Lesungen und Ergänzungen Halbherrs. 2-5 Guarducci, aufgrund 

eines 1912 gefundenen Fragments (Frgm. B), das die Ergänzungen Haloerrs zum 

größten Teil bestätigte; 2 κορμιό[ντων έν μέν Γ. των — τών] Halbherr; 3 [μηνός — ήνά-

τα και δεκάται, Κνω]σοϊ Halbherr; 4 Παμφύλω[ν κορμιόντων τών σύν Ε. κτλ.] 

Halbherr; 5 [πρε]ιγεύσαντ[ος] Guarducci; [πρειγεύσαντος ] Deiters; [πρεισευσαμένω 

κτλ.] Halbherr. 10 Chaniotis; αγεν [δέ και Κνωσίονς ωσαύτως και ά]ποκαταστήσαι 

Halbherr; [τούτονς δέ] Deiters; αγεν [ίρήναν — ά]ποκαταστησαι Guarducci. 11 τάι Σι [-

-] Halbherr, Blass; Σι[κυωνίαι] Dümmler; ται Σκ[υλητρίαι ?] oder ταϊς-Ι[—] 

Guarducci. 11 Ende-12 Anfang [άποόόμεν δέ και πρότε]ρον Deiters; vielleicht [αύθα-

με]ρόν]. 12-16 Chaniotis; ίόν[τες έν ται πρότε]ρον συμμαχίαι?] Halbherr; [ύπάρ]/χο-

ντα? Guarducci; 13 χρυσία Halbherr; χρύσια Blass; [άρχοντος μηνός — θ]ίω Halbherr; 

[Ίο]νίω oder [Βακιν]θίω Guarducci; [Πυ]τίιο Manganaro. 14 τώ[ν δέ χρημάτων οθθα 

τώ ναώ εύ]ρίσκηται Maiuri. 15 [η αργύρια τάν μέν ήμί]ναν Halbherr; ή αργύρια τούτων 

πάντων τάν ήμί]ναν Guarducci. 16 πεδ" Άρχ[έμαχω Γόρτυνι και Εΰρυθενία Κνιοσοϊ 

κόρ]μων Guarducci; πεδ" Άρ[εμάχω τώ Μεν— κόρ]μων Halbherr; Άρ[χέμαχον] Blass. 

17 Halbherr (aber ohne Lücke). 18 Chaniotis; [και τάν'Απελλωνίαν] Halbherr; 19κα[ί 

φρώρια? τα τών Άπελλω]νιαταν Halbherr; möglicherweise κα[ί λιμένας τός Ά.]. 20 

[έξήκοντα] Chaniotis; [οθθα δέ] Halbherr; 21 Chaniotis Κν[ωσίων ή πολίτας Κνώσι]ος 

Halbherr; Κν[ωσίων ται Γορτυνίων η Κνώσι]ος Blass; 22 τ[ρισί] Halbherr; τ[ριθθί] 

Blass; eine Form von τέσσαρες Guarducci. 23 Anfang τοις όφήλον <τ>ι Jacobstahl; 

Ende ο[ί όφήλοντες ή oi άντά]ται Blass; όφηλόντων τό διπλόον οί άντά]ται Halbherr. 

24 [τον χρόν]ον Guarducci; ([χρό]νον Halbherr). 28 Ende [καταβολάνς θέμεν] 

Halbherr. 
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Präskript: "Als in [Gortyn] die Phyle NN die Kosmoi stellte, die 
zusammen mit Archemachos, Sohn des Men [—], amtierten, am 19. Tag des 
Monats Ionios, in Knosos aber als die Pamphyloi die Kosmoi stellten, die 
zusammen mitEurysthenias, Sohn desNN, amtierten, am 19. Tagdes Monats 
Kameios.." 

Friedensbedingungen: "[unter folgenden Bedingungen sollen sie Frieden?] 
haben: [Die Knosier sollen] dem Heiligtum der Athena [—] und den 
Gortyniem [—] zurückerstatten, was sie genommen haben, als sie angriffen. 
[Und wer von den Knosiern] Gegenstände aus Gold oder Silber oder andere 
[Gegenstände] besitzt, [soll sie] innerhalb von sechzig Tagen [nach dem 
Monat NN zurückgeben]. Und für alle Gold- und [Silbergegenstände, die 
nicht] gefunden werden, obwohl sie wahrhaftig [zum Tempelinventar 
gehörten?, sollen die Knosier ihren Wert erstatten?, und zwar] die Hälfte im 
Jahr, in dem die Kosmoi zusammen mit Archemachos [in Gortyn bzw. 
Eurysthenias in Knosos] amtieren (die Geschäfte führen), vor Beginn des 
Monats Leschanorios, [die andere Hälfte aber —] im Amtsjahr ihrer 
Nachfolger unter denselben Bedingungen (d.h. vor Beginn des Monats 
Leschanorios). Die Knosier sollen ferner den Gortyniem [die Stadt?] 
Apollonia und das benachbarte Land und [die Grenzfestungen/Häfen?] der 
Apolloniaten innerhalb von [sechzig?] Tagen zurückgeben. Und die 
Darlehen und die Bürgschaften, die die Stadt der Knosier [der Stadt der 
Gortynier? oder privat ein Knosier] einem Gortynier schuldet, sollen die 
Knosier innerhalb von [drei/vier?] Jahren zurückzahlen, {—] entweder den 
(?) Schuldnern oder den Bürgen oder [-- -]. Und die erste Ratenzahlung dieses 
[Geldes] beginnt im Jahr nach dem Jahr, in dem in Gortyn die zusammen mit 
Archemachos amtierenden Kosmoi ihr Amt niederlegen, vor Beginn des 
Monats Leschanorios, in Knosos aber im Jahr nach dem Jahr, in dem die 
zusammen mit Eurysthenias amtierenden Kosmoi ihr Amt niederlegen, vor 
Beginn der Monats Koronios; und in ähnlicher Weise [erfolgen] die übrigen 
[Ratenzahlungen] dieses Geldes im Amtsjahr der jeweils amtierenden 
Kosmoi [—]". 

Als im Jahr 170 die westkretische Stadt Kydonia den eigenen 
Verbündeten Apollonia angriff und die Stadt mitsamt ihrem Territorium 
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eroberte, entflammte eingröf^ererKrieg auf Kreta ,derbaldauchdie 
führenden Städte derInsel,Gortvn und Knosos,erfaf^teBGortvn griff 
Kvdoniaan und besetzte seinerseitsdasGebietApollonias,was zum Angriff 
von Knosos auf Gortvn führte. ImVerlaufe des Krieges gelangte Knosos in 
den Besitz von Apollonia, erlitt jedoch schließlich eine Niederlage. Ourch 
Vermittlung Ptolemaios^VI.^oderVIII.)kam der Krieg zu einem Ende^ l^ 
oderSommerl68),unddieKnosiermu^tendievondenGortvniem gestellten 
Friedensbedingungenakzeptieren;I)Pückerstattung des geplünderten Gutes 
an ein Athenaheiligtum sowie an Gortvn (^Z.IO-I^); 2) Rückgabe der Stadt 
Apollonia sowieihres gesamten Gebietes an Gortvn (^Z.18-20);^) Zahlung 
der Schulden der Knosier bzw. der Stadt Knosos an die Gortvnier bzw. die 
Stadt Gortvn innerhalb von drei oder vier Jahren ^Z.20-2^).Latein den 
Friedensbedingungen genannten Fristen bildeten die Grundlage für die 
Rekonstruktion einesTeils des Kalenders von Gortvn und Knosos. 

während des Krieges waren von denKnosiemeinUeiligtum der Athena, 
vielleicht in Hριvιάς^hizenia7)^ und weitere gortynische Besitzungen 

geplündert worden. O^r jeweilige Besitzer der Beute (^Z.I2f. τον έ]χοντα) 

muffte das geplünderte Gut andas Fleiligtum bzw. an die Gortvnier 
zurückgebend. 10-18).Oie mit der Kückerstattung der Beute verbundenen 
Bedingungen und Fristen wurden von A.Vlaiuri und VI. Guarducci wie folgt 
verstandene Oie knosische Beute muffte innerhalb von 60Tagen(^Z.l^f.) 
zurückgegeben werden, was zweifellos richtig ist. Auf eben diese Beute 
bezogen die italienischen Gelehrten jedoch auch die weiter unten, in einer 
fragmentarischen Stelle genanntenFristen^Z. 1^1^).L^ie Beute so Vlaiuri 
und Guarducci sollte in zwei Platen innerhalb von r^OTagen zurückerstattet 
werden ^Z.I^I^),undzwardieeineriälfte noch in diesemJahr^Z.I^fBέπì 
τών επισταμένων πεδ"Αρχε[μάχω...κόρ]μων,d.h. unter den amtierenden 

Kosmoi),und dieandereimnächstenJahr^Z.I7f.;τάvδέημίvαv έπίτών 

7. Zu diesen Ereignissen s. jetzt Chaniotis, Verträge, S. 45-47; vgl. F. W. Walbank, A 
Historical Commentray on Polybius. III. Commentary on Books XIX-XL, Oxford 1979, S. 
348f. Unsere Quellen sind diese Inschrift und eine Nachricht bei Polybios (28,15,1). 

8. M. Guarducci, Kommentar zu/. Crei. IV 181 (S. 258); Chaniotis, Verträge, S. 293. 
9. Maiuri, Calendario, S. 115f.; Guarducci, Calendario, S. 72-75; dies., Kommentar zu /. 

Cref.IV181(S.258). 



22 Α. Chaniotis 

έχομένων ωσαύτως).10 Hiernach ist der Monat Leschanorios, vor dessen 

Beginn die erste Rate zu entrichten war (Z. 17,vgl. Z. 26), der erste Monat des 

Jahres. Ionios in Gortyn11 bzw. Karneios in Knosos, an dessen 19. Tag der 

Vertrag in Kraft trat, war der Monat vor dem Beginn der zweimonatigen Frist, 

also der elfte Monat des Jahres (s. Tafel l.)1 2 Des weiteren vermutete M. 

Guarducci, daß der in Z. 13f. genannte Monat - sie dachte zurückhaltend an 
Hyakinthios ([Βακίν]θίω)-, der letzte Monat des Jahres ist; da in diesem 

Monat die zweimonatige Frist anfing, muß dieser Monat auf den 
Ionios/Karneios gefolgt sein.13 

Vlonat Stadt Handlung StellungimJahr 

19. Ionios Gortyn Abschluß des Vertrags 11. Monat 
19. Karneios Knosos 
[--] ios (Hyakinthios?) Gortyn Beginn einer oOtägigen Frist 12. Monat 

(30 Tage in diesem Jahr, 30 
Tage im nächsten) 

1. Leschanorios Gortyn Ende der ersten Hafte der 60-1. Monat 
1. Koronios Knosos tägigen Frist 

Tafel 1. Termine und Fristen im Vertrag zwischen Gortyn und Knosos nach 
M. Guarducci. 

Diese Hypothesen beruhen jedoch auf mehreren Irrtümern: 
1) Die in Z. 17f. genannten Raten haben mit der in Z. 14 genannten 
zweimonatigen Frist nichts zu tun. Hier werden zwei verschiedene Fristen für 
zwei unterschiedliche Sachen genannt: einmal die Frist von 60 Tagen für die 

10. F. Blass (SGDI 5015, S. 295) ergänzte dagegen πεδ' Άρχέμαχον] ("nach 
Archemachos"): s. jedoch Z. 27 (πεδ' Εύρυθθενία, also "mit"). Έφιστάμενοι κόσμοι sind 
die "geschäftsführenden Kosmoi"; s. Chaniotis, Verträge, S. 398, Anm. 1893. 

IL Maiuri, Calendario, S. 11 óf. und 128, der das Fragment Β der Inschrift nicht kannte, in 
dem der gortynische Monat Ionios genannt wird, dachte aber, daß dem knosischen Karneios 
ein Monat mit demselben Namen in Gortyn entsprach. 

12. Maiuri, Calendario, S. 128; Guarducci, Calendario, S. 74. 
13. Guarducci, Calendario, S. 75. 
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Rückgabe der Beute, beginnend mit einem nicht näher bestimmten Monat, 
vermutlich demjenigen,der auf Ionios (Karneios) fo lg t en I3f,),und 
zweitenseineVereinbarungüber die Erstattung einer bestimmtenMenge 
(s.u.)inzweigleicbenRaten(Z. 1^-18). Die beidenFristen werden durch den 
SatzinZ.14f. getrennt. Somitgibtdieselnscbriftkeine Anhaltspunkte fürden 
Abstand zwischenlonios ^Karneios und Leschanorios^Koronios(60Tagen 
nach Maiuri und Guarducci) und folglich für die Stellung dieser Monate im 
gortynischen bzw.knosischenJahr. Der Monat[]ios(Z.I3f.)folgte wohl 
auf den lonios^Kameios,über seine genaue Stellung im Jahr gibt derTe^t 
jedoch keinen weiteren Anhaltspunkt. 

2) Die zweite FristkannkeineswegsdieBeuteselbst betreffen. Die Rückgabe 
dereinenHälftederknosischenBeuteindiesemundderanderenimnächsten 
Jahr wäre absurd.Kein anderer kretischerVertrag sieht die Erstattung von 
Beute,geraubten^Varen oder entführten Menschen in Raten vor; hierfür 
gelten außerdem stets sehr knappe Fristen.^Eine derartige Ratenzahlung ist 
nur bei der Zahlung von Geldbeträgen sinnvoll. Freilich standen diese 
Geldbeträge im Zusammenhang mit der Kriegsbeute der Knosier. Sie waren 
wohl die Entschädigung für jene erbeuteten Gegenstände, die nicht 
zurückgegeben wurden, wie aus den Vv^ortresten in Z.I4f. hervorgeht Das 
Verb ευρίσκομαι im Konjunktiv (Z.14f.)zeigt, daß hier von Gegenständen, 
die nicht gefunden werden konnten, die Rede ist. So ergibt auch der Satz ìó 
ντα τάι άλαΟείαι(^όντα τη άληOεία)einenSitm; die Rede ist von gestohlenen 

Gegenständen,die aufgrund derTempelinventarverzeichnisse ermittelt,^ 
abernicht gefunden undfolglichdemHeiligtumnichtzurückerstattetwerden 
konnten. Ähnlich sah ein Recbtshilfevertrag zwischen Gortyn und Lato, der 
ebenfalls nach einem Krieg abgeschlossen wurde (um 218), die 
Entschädigung für jenenTeil des geplünderten Gutes vor,der nicht ermittelt 

14. Chaniotis, Verträge, S. 146. S. z.B. /. Cret. I, xvi 1 = SV III569 = Chaniotis, Verträge, S, 
225 Nr. 18 Z. 8 (ein Tag); /. Cret. I, xix 1 = SV III 511 = Chaniotis, Verträge, S. 208 Nr. 11 Z. 
12-14 (zehn bzw. zwanzig Tage); W i l l 482 Z. 30-33,65. 

15. Tempelinventarverzeichnisse wurden auch in kretischen Heiligtümern geführt, ζ. B. im 
Asklepiosheiligtum von Lebena: /. Cret. I, xvii 2 (2.Jh.). Auskünfte über fehlende Weihungen 
und Kultgegenstände in Heiligtümern konnten auch mündlich ermittelt werden: s. T. Linders, 
Inscriptions and Orality, SymbOsldl', 1992, S. 39. 
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und zurückerstattet werden konnte. Die Fntschädigung(aufgrund einer 
Schätzung des ^Vertes7) sollte in zwei Raten, in diesem undimnächstenJahr 
erfolgen, 

3) Dieerste Ratenzahlung sollte nochimlaufendenJahrerfolgen(Z.16fBέπì 
τώνέ^ιοταμένωνπεδ'Άρχ[εμάχωΓόρτυνικαίΕυρυΟΟενίακνωσοΐκόρ]μων), 

und zwar vor dem ersten Tag des Monats Leschanorios. Es ist 

ausgeschlossen, daß Leschanorios einMonat des darauffolgendenJahres war 
(so Maiuri und Guarducci).career der erste Monat des nächstenJahres, so 
wäre die hier gebrauchte Formulierung προ τσςΑεσχανόριαςνεμονηιας (im 

Sinne von ^vor Beginn des nächstenJahres^) überflüssig; denn der Satz 
^während der Amtszeit der (jetzt) geschäftsführenden Kosmoi unter 
Archemachos und Eurysthenias^'genügt, um zu zeigen, daß die Knosier die 
erste Ratenzahlung vor Beginn des nächsten Jahres tätigen sollten. Keine 
emzige kretische Inschrift, die dieVerrichtungeinerTätigkeit vor Ende des 
laufenden Amtsjahres anordnet, bringt dies zum Ausdruck, indem sie den 
ersten Monat des nächstenJahres angibt; stets wird die unmißverständliche 
Formulierung έπ'αΰτώνκοσμιόντων(^ηο^ wägend der Amtszeit der jetzt 
amtierenden Kosmos) gebraucht.^Ein derartiger Hinweis auf einen Monat 
(so auch in Z .2^2^) ergibt nur in bezug auf eine F r i s t w ä h r e n d des 
laufendenJahreseinenSinn.Leschanorios hatte sicher eine herausragende 
Stellung imJahr,denn er erscheint weiterunten als Zahlungsfrist (Z.2B126) 
undkommtauchineinemanderenkretischenVertragzwischen unbekannten 
Städten im Zusammenhang mit einer Frist vor.^Daernicht der erste Monat 
sein kann, ist er vielleicht der erste Monat der zweitenJahreshälfte, der sich 
als Zahlungstermin anbietet.^ 

16. ICret. I,xvi 1 = SV III569 = Chaniotis, Verträge, S. 225 Nr. 18 Ζ. 7-9 (mit Kommentar: 
S. 228): τά μέν φανερά πράξα/[ντας αύθαμερό]ν αποδόμεν, τών δέ άφα/[νέων δόμεν πρ]αξιν. 

17. /. Cret. Ill, iii 4 = Chaniotis, Verträge, S. 255f. Nr. 28 Ζ. 62, 70; SEG ΧΕΙ 742 = 
Chaniotis, Verträge, S. 278 Nr. 38 Z. 26f.; SEGXXVÌ1049 = Chaniotis Verträge, S. 338 -340 
Nr. 59 Ζ. 29; /CI, xviii 9 = Chaniotis Verträge, S. 352, Nr. 60 Kopie Α, Β 9; /CI, xvi 5 = 
Chaniotis Verträge, S. 358, Nr. 61 Kopie A Ζ. 21. 

18. re Π, xxx 1 = SV III 454 = Chaniotis Verträge, S. 381 Nr. 63 Ζ. 4. 
19. Der siebente Monat wird auch in attischen Pachturkunden als Zahlungstermin 

angegeben: s. D. Behrend, Attische Pachturkunden, München 1970, S. 117. 
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4) DerVertrag regelt auch die Zahlung knosischer Schulden (Ζ.21-29) 

innerhalb von drei oder vier Jahren.^Die erste Rate wird erst im folgenden 

Jahr (Z.24-26)fälIig und zwar vorBeginndesMonatsLeschanorios, 
vermutlich in der erstenJanreshälfte; die weiteren Ratenzahlungen haben in 
den folgenden Jahren, jeweils vor Beginn des Monats Leschanorios, zu 
erfolgen. Aus diesen Zeilen ergibt sich femer,daß der gortynische Monat 
Leschanorios demKnosischenKoronios entsprach. 

Fassen wir die ErgebnissedieserLntersuchung zusammen; Leschanorios 
bzw. Koronios können nicht die ersten Monate des Jahres von Gortyn bzw. 
Knosos sein; sie nahmen vielleicht den siebenten Platz ein. Ich schicke hier 
voraus, daß eine unabhängige Analyse der Abkommen zwischen Lato und 
Glus,in denen Koronios (in der Form Karonios)vorkommt, dieses Ergebnis 
bestätigt(s.u.^3.4).Aus demVertrag zwischen Gortyn und Knosos kann 
man keine Anhaltspunkte für die Stellung der Monate lonios(Gortyn) bzw. 
Karneios (Knosos)gewinnen(nachMaiuri und Guarducci elfter Monat). 

^ . ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ / / / ^ ^ ^ ^ ^ ^ r t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Parallel zu einemKrieg zwischen Gortyn und Knosos(ca.l2I)undkurz 
danach kämpften die ostkretischen Städte Lato und Glus um den Besitz von 
Grenzgebieten, des heiligenLandeseines Heiligtums inDera und der kleinen 
Insel Pyrrha,^ Für diesen Grenzstreit besitzen wir außergewöhnlich 
reichhaltige epigraphische G^Ben,diehier nur im Hinblickauf die 
Rekonstruktion des Kalenders besprochen werden. Aussagekräftig sind vor 
allemdreiAbkommen,diedurchVermittlungvonKnososzwischenLatound 
Glus abgeschlossen wurden, um den langen Grenzkonflikt zu beenden; sie 
werdenhieraus praktischen Gründenais Abkommen A,BundGbezeichnet. 

2^. Für Diskussion s. Guarducci,C^/e^^ri^, S. 73; dies., Kommentarzu/.Cre^.VI81(S. 
258);Chaniotis, Verträgen.295f. 

21. Für Diskussion der historischen Ereignisse s. van Effenterre, querelles; M. Guarducci, 
Appunti di cronologia cretese: la guerra delll4av.Cr.fraLatoeGlunte,E^^r^Be^9,1947, 
S.32-35;Bowsky,a.G.(Anm.6),S.338-342,345-347;Chaniotis,^erträ^e,S.50-55. 
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I)DasAbkommenA(wohlGktober^NovemberI18) ist in Knosos im 

MonatVelchanios(T^av^)^abgeschlossen worden,der den Monaten 

Hyakinthios(Bακίv0ιoς)^inLatobzw.AgrianiosinGlusentsprach(A,Z.2 

4); es sah vor,daß das aus den knosischen Beamten (Kosmoi) bestehende 
Schiedsgericht sein Lrteil innerhalb von zehn Monaten fällen sollte (Z.llf.; 
κρινόντωνδ'άπόλιςτώνΚνωσίων οι καέπίΚύδαν^τοςκοσμίωντι ένδεκα 

μηv[ωι]).DieseFristbegannwohlamerstenTagdesdarauffolgendenMonats.^ 

2) Das Abkommen Β (Frühjahr 116),^das den Vermittlungsauftrag 
erneuerte,istamzweitenTagdesMonatsSpermiosinKnosos(Thiodaisios in 
Lato, Eleusinios in Glus)abgeschlossen worden (Z. 6-9).Es setzte eine Frist 
von sechs Monaten fest.Die Frist begannineinem anderen, wohl im 
folgenden,^Monat, Karonios in Knosos,^ Sartiobiarios in Lato und 
Delphinios in Gius (Z. 2022; κρινόντων δέοίΚνώσιοιένέ^αμηνωι άρχοντος 

^μηνοςΚαρωνίωτώέπίΝενναίωι,ώςδέΑάτιοιάγοντιμηνός^αρτιω^ιαρίω, 

ώςδέΌλόντιοιάγοντιμηνόςΑελ^ινίω). 

3)DasAbkommenG(HerbstlI6)^verlängertedenVermittlungsauftragum 

22.LetzteEdition:Chaniotis,^erträ^e,S.318-320Nr.54(=/.Cre^.l,xvi3;/./^e^l514). 
Meine Datierung weichtvon jener Bowskys(a. G.,Anm.6, S.338:ll7/6v.Chr.)etwas ab. 

2^. Zur Form des Namens s. Bile,/^^/ee^e,S.361. 
24. Zî r Form des Namens s. Bile,/^^/eere,S.118. 
2^.Vgl.das Abkommen B: Die sehsmonatige Frist setzte erst mit dem Monat nach dem 

Abschluß des Vertrags, d.h.mit Karonios(s.u.)ein,und dies,obwohl das AbkommenBzu 
Beginn eines Monats (2.Spermios)abgeschlossen worden war. 

26. DasAbkommenBistinzwei Kopien erhalten: Kopie vonDera(^τàAεvικà)aufKreta: 
Chaniotis,^erträ^e,S.322f.Nr.55KopieB(^van Effenterre, querelles, S.34-36A1-41). 
Kopie von Delos:Chaniotis,^erträ^e,S.32lf.Nr.55KopieA(=Homolle, Convention;/. 
Cre^.1,xvi4Al-42;l.Délos1513Z.I-42;vgl.auchCauer,DeletusNr.l20A;SGDI5149A; 
Syll^712A;Durrbach,Choix,NrlllA). 

27.SO auch Homolle, C^^e^r i^ ,S .305f ;Mai t t r i ,C^/eB7^r i^ ,S119;F .Hi l le r , 
Kommentar zuSylL7I2Anm.6; Bischoff, ^ / e ^ e r , S p . 1581.Für diese logische Annahme 
lieferteF.Hiller(Kommentarzu^/^712)einschlüssiges Argument: Die Abfolge Eleusinios 
DelphiniosinGlus(vgl.Spermios-KaroniosinKnosos)begegnetauchinThera(IGXII3, 
330) 

28. Maiuri, C^/e^^ri^, S. 125 ergänzte auf derdelischen Kopie des Abkommens 
Καρ[α]νίω; die später gefundene kretische Kopie überliefert aber den Namen des Monats 
(Καρανίω). Aufgrund dieses Irrtums hatte Maiuri die Identifizierung von Karonios und 
Koronios ausgeschlossen: s.aberuntenAnm. 34. 

29.DasAbkommenCistaufdenselbenStelenwiedasAbkommenBinDerabwz.aufDelos 
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weitere zwölf Monate. Die Frist begann im Monat Nekysios in Knosos, 
Thesmophorios in Lato bzw. Apellaios in Glus (Ζ. 13-17: κύριος ήμεν /κρίνο

ντας Κνωσίος έν μησίν δέκα δύο, άρχοντος μηνός Νε/κυσίω έπί Άγήμονος 

KVÜ)OOI κόσμω, ΛατοΙ δέ έπί τών σύν Κυ/δάννω τώι Ένίπαντος μηνός Θεμο-

σφορίω, έν δέ Όλόντι έπί /τών συν Άντικλεΐ τώι Εϋβώλωι μηνός Άπελλαίω). 

3.1. Die Rekonstruktion von Th. Homolle 

Th. Homolle, der nur die Abkommen Β und C kannte, ging davon aus, daß die 
zwei unterschiedlichen Fristen (6 bzw. 12 Monate) die bis zum Jahresende 
noch verbleibende Zeit berücksichtigten.30 So schlug er folgende 
Monatsfolgen in den drei Städten vor (Taf. 2): 

Knosos Glus Lato Stellung 

Nekysios Apellaios Thesmophorios 1. Monat (September/Oktober) 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 6. Monat 
Karonios Delphinios .ar.obiarios 7. Monat 

(korrekt: Sartiobiarios) 

Tafel 2. Die Kalender von Knosos, Glus und Lato nach Th. Homolle 
(aufgrund der Abkommen Β und C). 

3.2. Die Rekonstruktion von A. Maiuri 

A. Maiuri wandte sich gegen diese Rekonstruktion mit einer komplizierten 

und nicht fehlerfreien Argumentation:31 

1) Die Frist im Abkommen C beginnt im Amtsjahr des knosischen Protokosmos 

Agemon. Da der Name des Protokosmos bekannt war, muß der Vertrag 
während der Amtszeit des Agemon in Knosos abgeschlossen worden sein. 

erhalten: Kopie von Dera: Chaniotis, Verträge, S. 326 Nr. 56 Kopie Β ( = van Effenterre, 
Querelles, S. 35 Β 33-41). Kopie von Delos: Chaniotis, Verträge, S. 325f. Nr. 56 Kopie A ( = 
Homolle, Convention; /. Cret. I, xvi 43-61 ; /. Délos 1523 Z. 43-61 ; vgl. Cauer, DeletusNr. 120 
B; SGD/5149 B; Sylt' 712 B; Durrbach, Choix, Nr. 111 B). 

30. Homolle, Convention, S. 304f. Vgl. unten §3.4. 
31. Maiuri, Calendario, S. 114f. 
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2) Demzufolge kann die imNekysios beginnende 12monatigeFristsichnicht 

mitdemAmtsjahrdesAgemongedeckthaben.DasJahr hatte ja so Maiuri 

schon vor demi.Nekysios angefangen. Nekysios kann außerdemnicht der 1. 
Monat sein, weil Koronios diese Position in Maiuris Rekonstruktion des 
knosischenJahreshatte(s.o.^l).Nekysios kannfrühestens der 2. Monat des 
Jahres sein. 

3)EinekaiserzeitlicheInschrift von Lyttos3^legt nahe, daß dasFest 
Velchania(vgl.den MonatVelchanios in Knosos)im Mai gefeiert wurde.33 

VelchaniosmußeinFrühlingsmonatsein Auch der latischeHyakinthios,der 
dem knosischenVelchanios entsprach,ist als Frühlingsmonat bekannt, der 
im Kalendervon Rhodos den9.Platz einnahm. Dieselbe Position dürften im 
kretischen KalenderauchVelchanios bzw.Hyakinthiosgehabthaben. 

4)Maiurist immteHomolledarinzu,daßdiesechsmonatigeFrist im 
AbkommenBam Ende des Jahres auslief, vermutete jedoch,daß diese Frist 
erst nach Aufzeichnung des Vertragseinsetzte. Sorechneteer einen 
zusätzlichen Monat für die Aufzeichnung und kam somit zu dem Ergebnis, 
daß Kar^a]nios (Beginn der Frist)der6.(nichtder7.Monat)sei(Tafel3) 

Knosos Glus Lato Stellung 

Koronios 1. Monat (September/Oktober) 
Nekysios Apellaios Thesmophorios 2. Monat 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 5. Monat 
Kar[a]nios Delphinios .ar.obiarios 6. Monat 

(korrekt: Sartiobiarios) 
Velchanios Agrianios? Hyakinthios 9. Monat 

Tafel 3. Die Kalender von Knosos, Glus und Lato nach A. Maiuri (aufgrund 
der Abkommen Β und C). 

32. /. Cret. I, xviii 11 Z. 1-8. 
33. Ähnlich auch Guarducci, Calendario, S. 80; dies., Kommentar zu /. Cret. I, xviii 11 (S. 

191); Willetts Cuits, S. 104f., 250; G. Capdeville, Volcanus. Recherches comparantes sur les 
origines du culte de Vulcain, Rome-Paris 1995, S. 165 und 169. 
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Die RekonstruktionMaiuris hält einer kritischen Lberprüfung nicht stand; 

I)DasAbkommenGkannsehrwohl kurz vor demAmtsantritt des Agemon 
abgeschlossen worden sein. Das neue Kosmenkollegium wurde zweifellos 
am Ende desJahres gewählt.Agemonkonnte also auch in einem Abkommen 
genannt werden, das imMonatvorseinem Amtsantrittabgeschlossen wurde 
Nichts schließt somit aus, daß Nekysios der erste Monat des knosischen 
Jahres war. 

2) Maiuris Rekonstruktion stützt sich auf dieVermutung, Koronios sei der 
erste Monat inKnosos; diese Annahme ist wahrscheinlich falsch(s.o.^I). 

3) Der Festkalender einer anderen kretischen Stadt (Lyttos)in der Kaiserzeit 
(2./3.Jh.)sowieder(rekonstruierte)rhodische Kalender gebenkeine absolut 
sicherenAufschlüsse über denKalendervon Knosos. 

4) Die Ergänzung Kar^nios erwies sich als falsch; Karonios und Koronios 
sind verschiedene Formen desselbenMonatsnamens.3^ 

^) Das AbkommenBsagtausdrücklich,daßdie sechsmonatige Frist mit dem 
Karonios anfing; die dreißigtägige Frist für die Aufzeichnung des Vertrags 
hatmit der Frist für die Llrteilsverkündungnichts zu tun und darf nicht an sie 
angehängt werden. 

M. Guarducci versuchte, die Mängel dieser Rekonstruktion zu beheben. 

l)Auch Guarducci ging,wie Maiuri,von der Annahme aus,Koronios sei der 
ersteMonat des Jahres inKnosos (s. aber oben ^ 1) DiesenMonat 
identifiziertesieaberzuRechtmitKaronios(s.o.Anm.3^). 

2) DieshatteKonseouenzenfürdie StellungdesknosischenMonats 
Sper^nios, der dem Karonios vorausging, also nach Guarducci der 12. Monat 
gewesen sein muß; Spermios ist der Monat, in dem das AbkommenBunter 
demknosischenProtokosmos Nennaios abgeschlossen wurde. Dieses 
Abkommen sah eine sechsmonatige Dauerdes Schiedsgerichts vor.Die Frist 

34. Guarducci, Calendario, S. 76f.; Bile, Dialecte, S. 81f. 
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setztealso soGuarducci imAmtsjahrdesNachfolgers vonNennaios 

ein. DieseDeutungkonnteGuarduccimitdemüberliefertenTe^tdes 
Abkommens stützen, denn die entsprechende Stelle lautet κρινόντων δέ oi 

Κνώσιοιένέ^αμηνα^ιάρχοντος/μηνόςΚαρωνίωτώ^Α^ν^^^ (Kopie von 

DelosZ.20f.)bzw,κριvó[v/τωvδέoίKvώσιoιέvέ^αμηvωι άρχοντος μηνός 

K a ρ ω v ί ω τ ώ ^ ^ A ^ v v ^ ^ ( K o p i e v o n D e r a Z . 14f.).3^Dieknosischen 

Schiedsrichter sollten demnach ^innerhalb von sechs Monaten, beginnend 

mit dem Monat KaroniosnachNennaios" zu einem Lrteilkommen. 

3) Aus Guarduccis Rekonstruktion ergab sich eine weitere Schwierigkeit. 

Das im Velchanios abgeschlossene AbkommenAsah eine lOmonatige Frist 

vor.Vv^enn das Lrteil vor Jahresende zu fällen war,mußVelchanios der 2. 
Monat des knosischenJahres sein.Diese Positionnahm jedoch in Guarduccis 
Rekonstruktion der MonatNekyriosein.So mußteGuarducciannehmen,daß 
das aus den knosischen Kosmoi bestehende Schiedsgericht zwar im 
laufendenJahr seine Arbeit aufnahm,das Lrteilabervon den Kosmoi des 
nächstenJahres gefällt wurden 

4)Guarducci schloß sich ferner der communis opinio an,daß das kretische 
Jahr an der herbstlichenTagundnachtgleiche (22.oder 23.September) 
anfing.3^ Vv̂ äre Velchanios der 2.Monat des knosischenJahres,würde er in 
den Herbst(GktoberZNovember) fallen. Das FestVelchania wurde aber im 
kaiserzeitlichenLyttosimMaigefeiert(s.o.Anm.32),Dem knosischen 
Velchaniosentspricht der latischeHyakinthios,derauch als Frühlings bzw 
Sommermonat bekannt ist. Diese Monate sind also schwerlich zu Beginn des 
kretischen Jahres zu setzen. So schlug Guarducci folgende Rekonstruktion 
vor(Tafel4) 

35. Solange nur die delische Kopie bekannt war, schien die Korrektur έπί Νενναίω {11 (also 
"im Amtsjahr des Nennaios") gerechtfertigt: So Durrbach, Choix, S. 182 Nr. I 11 und S. 181 
("de Γ année de Nennaios"); Guarducci in /. Cret. Bd. I, S. 192; Chaniotis, Verträge, S. 321 
und 323. Die 1942 veröffentlichte Kopie von Dera bestätigte die Schreibweise Νενναίωι und 
machte diese Korrektur problematisch. S. aber unten. 

36. Guarducci, Calendario, S. 80. 
37. Vgl. Homolle, Convention, S. 304; Maiuri, Calendario, S. 117f.; Guarducci Kommentar 

zu /. Cref. I, xviii (S.); anders Guarducci, Calendario, S. 78f. (Beginn des Jahres ca. 
Oktober/November); so auch Willetts, Cuits, S. 107. 
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Knosos Glus Lato Stellung 

Karonios/Koronios Delphtnios Cnarttobiarios 1 Monat(Gktober/ 
(korrekt: Sartiobiarios) November) 

Nekysios Apellaios Thesmophorios 2.Monat 
Velcnanios Hyakinthios Agrianios Frühlingsmonate 
Karneios 11.Monat 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 12. Monat 

Tafel 4. DieKalender von Knosos,Glus und Lato nach M. Guarducci 
(aufgrund der AbkommenAG) 

Die Rekonstruktion vonM. Guarducci stüzte sich größtenteils auf 
schlüssige Argumente und ist deswegen bis heute nicht in Frage gestellt 
worden. Sie istjedoch alles andere als zwingend; 

l)Guarducci ging davon aus,daß Koronios der erste knosische Monat ist; 
dies geht aus demVertrag zwischen Gortyn und Knosos jedoch keineswegs 
hervor(so.^l) 

2) Έπί-ι-Dativ (inderVBendung έπί Nεvvαίωι)istinden kretischen 

Inschriften in der Bedeutung ^nach"nicht belegte 

3) Guarducci hat übersehen, daß an einer anderen Stelle der delischen 
Inschrift, die die AbkommenBundGüberliefert, die Schreibweise επί Νεν-

ναίωι vorkommt. Der dortige Kontext zeigt, daß es sich um έπί -l-Genitiv 

handelt(AbkommenGZ.H 13;. τόνπρονραμμένονχρόνονέντάι/στάλαι, 

τόν^^νν^^^Κνωσοϊκόσμωκαί^ιοκλεϊοςΑα/τίωκαίΜενοντίδα'^λο 

ντίω). DaßunterNεvvαίωι ein Genitiv zu verstehen ist,geht aus den 

folgenden Genitiven(AιoκλεîoςAα/τίωκαίMεvovτίδα'Gλovτίω)hervor.Lnd 

dieseist nicht die einzige Stelle,an der der delische Steinmetz dieser 

Lrkunden das iota adscriptum in einer eindeutigen Genitivform gebrauchte 

Im Abkommen G,Z.13f. heißt es; έννρά^αιδέώστεκυρίοςημεν/κρίνοντας 

Κνωσίος εν μησίνδέκα δύο, άρχοντος μηνόςΝε/κυσίωέπί'ΑνημονοςΚνωσοί 

κόσμω,ΑατοΐδέέπίτώνσύνΚυ/δάννωτώι'Ενίπαντοςμηνός^εσμο^ορίω,έν 

38. Zum Gebrauch von έπί + Dativ im kretischen Dialekt s. Bile, Dialecte, S. 309. 



32 Α.Chaniotis 

δέ '^λόντιέπί/τώνσύν Ά ν τ ι κ λ ε ϊ τ ώ ι ^ ^ ^ ^ μηνός Άπελλαίω.Die 

Schreibweise έπί Νενναίωι hindert uns also keineswegs, diesen Ausdruck als 

έπί^Genitiv zu verstehen und runter Nennaios'^ (nicht ^nach Nennaios'^) zu 

übersetzen.Nichts spricht also dafür,daßSpermios der letzte Monat des 
Jahres war. 

4)Guarducci bliebeine Erklärung schluldig, warum diedrei Abkommen drei 
verschiedene Fristen(6,I0bzw.l2Monate)vorsahen. 

^) Es ist unwahrscheinlich, daß das knosischeKosmenkollegium unter 
Agemon sich monatelang mit der Rechtsstreitigkeitzwischen Lato und Glus 
befaßte, der Schiedsspruch jedoch von seinen (frisch gewählten) 
Nachfolgem,MitgliedemeineranderenPhyle,gefällt wurde. 

Hm Zirkelschlüsse zu vermeiden, betrachten wir hier die Gesichtspunkte 
für die Rekonstruktion des Kalenders,die sich ausden drei Abkommen selbst 
ergeben(vgl.Tafel ^).DieseTe^te geben eigentlich Anhaltspunkte nur für 
die relative Abfolge vonMonaten sowie fürdieStellungvonMonatennurim 
knosischen Jahr. Nichts zwingt uns, anzunehmen, daß das Jahr in allen 
kretischen Städten am selbenTag anfing.3^ 

Mein Rekonstruktionsversuch geht-ähnlich wie jener von Th.Homolle 
(gefolgtvonF,Hiller,s.o.Anm.^l) von der Annahme aus,daß das 
Schiedsgericht von den knosischen Kosmoi gebildet wurde, die ihr Lrteil 
noch während ihrer Amtszeit fällen sollten. Gelang dies ihnen nicht, so war 
ein neues Abkommen unerläßlich, welches den knosischen 
Vermittlungsauftrag erneuerte, das neue Kosmenkollegium mit der 

39. Es gibt einen Anhaltspunkt dafür,dal.^der Amtswechsel in Latoin einem anderen Monat 
als in Knosos und Glus erfolgte. In den aus zwei aufeinanderfolgenden Jahren stammenden 
AbkommenBundCwerden für Lato derselbe Protokosmos genannt, während in Knosos und 
Glus verschiedene Personen im Amt waren, alsodiebeidenAbkommen in zwei verschiedenen 
Jahren abgeschlossen wurden. In Lato amtierte noch dasselbe Kosmenkollegium unter 
Diokles, entweder weil der Amtswechsel in den drei Städten in verschiedenen Monaten 
erfolgte oder weil das latische Kollegium aufgrund der außerordentlichen Situation sein Amt 
iteriert hatte; vgl.Chaniotis,^erträ^e,S,54f. 
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Angelegenheit beauftragte und neue Fristen setzte. Die unterschiedlichen 

Fristender Abkommen Α, Β und G berücksichtigten nach diesem 
Verständnis desVerfahrens-die bis zum Ende des knosischenJahres noch 
verbleibende Zeit(6,10bzw.l2Monate)^In keinem Fall überschritt die 
Frist die Dauer eines Amtsjahres(12 Monate).Diese Annahme wird durch 
das AbkommenAgestützt.Das AbkommenAsah nämlich vor, daß das 
Schiedsgericht aus den gerade in Knosos amtierenden Kosmoi bestehen 
sollte (Ζ. ΙΗ.;κρινόντωνδ'άπόλιςτώνΚνωσίωνοΐκαέπίΚύδαν/τοςκο-

σμίωvτιέvδεκαμηv[ωι];^die Stadt der Knosier, und zwar die unterKydas 

amtierenden Kosmoi,sollen innerhalb von zehnMonaten das Lirteil fällend). 
DiegebrauchteFormulierungläßtm.E.nurdieDeutungzu,daßdieseKosmoi 

und zwar noch in ihrer Eigenschaft als Kosmoi das Lirteil fällen sollten, 
nicht ihre Nachfolger.Ichnehmefemeran,daßdasselbe Prinzip auch bei den 
AbkommenBundt^angewandtwurde.So ergibt sich folgendes Bild; 

l)Dieeigenartige Frist des ersten Abkommens(I0Monate,undnichtetwa6 
oder I2)dürfte sich mit der noch verbleibenden Amtszeit der knosischen 
Kosmoi decken^Velchanios(Hyakinthios in Lato,Agrianios in Glus),der 
Monat vor dem Beginn dieser lOmonatigen Frist, dürfte der 2, Monat des 
knosischenJahres sein. 

2) Das im Spermios abgeschlossene AbkommenBsetzte eine sechsmonatige 
Frist fest, die mit Karoniosanfing.V^ahrscheinlich setzte die Frist mit dem 
Monat nach demVertragsabschluß ein. Daraus ergibt sich, daß Karonios 
(SartiobiariosinLato,Delphiniosin(Glus)aufSpemnosfolgte(s.o,Anm,27). 

3) Vv̂ enn die vom AbkommenBfestgesetzte sechsmonatige Frist mit dem 
Ende des Jahres auslief, dürfte Spermios (Thiodaisios in Lato, Eleusinios in 
Glus),d.h.derMonatvordemBeginndersechsmonatigenFrist,der 6.Monat 
sein Diese Annahme ist jedoch nicht zwingend. Es ist vorstellbar, daß man 
irgendwann im Jahr eine halbjährige Frist setzte, die den amtierenden oder 

40. Auch der Vertrag zwischen Hierapytna und Prianos (um 200, /. Cref. III, iii 4 = 
Chaniotis, Verträge, S. 255f. Nr. 28 Z. 62,70) sah vor. daß Prozesse bis zum Ende eines Jahres 
durchzuführen waren. Dies bemerkte auch Homolle, Convention, S. 305f. Vgl. Dürrbach, 
Choix, S. 183. 

41. Dies hatten auch Homolle, Convention, S. 304f. und Maiuri, Calendario, S. 114f. für die 
Abkommen Β und C vermutet. 
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den noch zu wählenden Kosmoi genug Zeit für eine Entscheidung gab. 
Spermios könntedemnachirgendeinMonatdererstenJahreshälftesein.^Die 
Frist setzteeinundlief aus imAmtsjahr des Nennaios(nichtnachNennaios). 

4)Diel2monatigeFristdesAbkommensGentsprichteinemvollenAmtsjahr. 
Das ausscheidendeKosmenkollegium(AbkommenB)konntewohlinnerhalb 
von6Monaten zu keiner Entscheidung kommen.Man hat nicht seinen 
Auftrag verlängert, sondern die Angelegenheit demneuenKosmenkollegium 
übertragen. Aus diesem Grund betrug die neue Frist ein vollesJahr,undnicht 
etwa4,6oderlOMonate.Da jetzt neue Schiedsrichter(die neugewählten 
Kosmoi) mit dem Schiedsgericht beauftragt wurden, stellte man ihnen die 
längst mögliche Zeit zurVerfügung, d.h.ihre gesamte Amtszeit. Nekysios 
(Thesmophorios in Lato, Apellaios in Glus), der den Beginn dieser 
I2monatigenFristmarkierte, dürfte der l.knosische Monat sein^3 

So ergibt sich folgende Abfolge der Monate in den Kalendern von 
Knosos,Lato und Glus (Tafeln,vgl. HomollesRekonstruktion,Tafel2); 

Knosos Glus Lato StellungimJahr 

Nekysios 
Velchanios 
Spermios 
Karonios 

Apellaios 
Agrianios 
Eleusinios 
Delphinios 

Thesmophorios 
Hyakinthios 
Thiodaisios 
Sartiobiarios 

I.Monat 
2Monat 
6Monat7 
7Monat7 

Tafeln.Hypothetische Abfolge der Monate im Kalender von Knosos,Glus 
und Lato aufgrund der latisch-oluntischen Abkommen. 

Auch diese Rekonstruktion ist alles andere als sicher.Eine Schlüssel 
position hat die Annahme, daß sich ein und dasselbe Kosmenkollegium, und 
zwarnoch währendseiner Amtszeit,mitderRechtsstreitigkeitzwischenLato 

42.Wäre Spermios ein Monat derzweitenJahreshälfte,so würde sich die Frist auch auf das 
nächste Amtsjahr erstrecken,was ich für unwahrscheinlich halte(s.o.).Wäre er der letzte 
Monat derJahres,so müßte dann Karoniosderl.Monat sein; diese Position hatte aber 
Nekysios. 

43.Vgl.Bischoff,^/e^er,Sp. 1581(1.oder 2.Monat). 
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und Glus befaßte und das Lrteil fällte. Diese Annahme läßt sich jedoch 
letztendlich nicht beweisen. 

Es ist immer sehr schwierig, antike MonatemitMonatenunseres 
Sonnenjahres zu identifizieren.^Einen Anhaltspunkt bietet im Falle der 
latisch-oluntischenVerträge das Abkommen G.Es ist in Delos im Monat 
Pyanopsion des Jahresll6aufgezeichnet worden,als Sarapion inAthen 
Archonwar(Z.If,)^DerMonatPyanopsionentsprichtnormalerweise 
dem Gktober/ZNovember^ wir wissen allerdings nicht, ob es im betreffenden 
JahrVerschiebungen im Vergleich zum ^Normaljahr" gab. 

Vermutlich verlängerte das AbkommenGdenVermittlungsauftrag der 
Knosier um ein volles Amtsjahr, weil die Amtszeit der mit dem 
SchiedsgerichtbeautragtenKosmoi geradeablief oderbereitsabgelaufen war 
(s.o.).Da das Abkommen einel2monatige Frist für die Lrteilverkündung 
festsetzte,fing die FristamerstenTagdesneuenJahresan Vermutlich wurde 
das Abkommen kurz vor Beginn dieser Frist vereinbart, also wohl im letzten 
Monat des auslaufenden Amtsjahres(eher als zu Beginn des ersten Monats 
des neuen Amtsjahres).^Die Aufzeichnung in Delos im Monat Pyanopsion 
erfolgte möglicherweise innerhalb von 30 Tagen, denn diese 
Aufzeichnungsfrist sah das Abkommen Β (Ζ. l^) vor. Sollten diese 

Vermutungen zutreffen,was keineswegs zwingend ist,dann entsprachin 

j e n e m Jahr der attische Pyanopsion dem 12.oder demi .Monat des 

k n o s i s c h e n Jahres Wenn aber zwischen Vertragsabschluß und 
Aufzeichnungmehrals30Tagen verstrichen, kann Pyanopsion (in jenem 
Jahr),dem2.MonatknosischenJahresentsprochenhaben.^ 

44. Zu den Problemen s. E. Bickermann,C^r^^^B^/^eBt^^e^l^ori^, London 1980 
(revisedEdition),S32f 

4^. Zu Sarapion s. B.D.Meriti, Greek Inscriptions,//e.^eri^26, 1957,S.97. 
46. Das AbkommenCist auf jeden Fall nach derWahl der neuen Magistrate vereinbart 

worden,derenNamen bereits bekannt waren, 
47.Vgl.Guarducci,Calendario,S.78: Pyanopsion entspricht eher demi.als dem 2.Monat 

des knosischen Jahres,also(nach Guarduccis P^ekonstruktion)demKoronios(eher als dem 
Nekysios). 



36 A,Chaniotis 

Nur so viel läßt sich aus dieser Inschrift über die Entsprechung kretischer 
MonatezuMonatenunseresSonnejahres entnehmen: Wirdürfen nur 
vermuten,daßdasknosische Jahr im Jahr 116irgendwannzwischen 
Septemberund November angefangenhatte.Da wir jedoch nicht wissen, ob 
es imJahr l I6 in Kreta oder in Athen Verschiebungen imVergleich zum 
^Normaljahr'^gab,ist selbst dieses Ergebnis problematisch 

BerücksichtigtmandieseBeobachmngenergibtsichfolgendesBild(Tafel6): 

Knosos Gius Lato StellungimJahr Entsprechungen 
zum Sonnenjahr 

(imJahrll6) 

Nekysios Apellaios Thesmophorios I.Monat September 
November 

Velchanios Agrianios Hyakinthios 2.Monat Oktober 
Dezember 

Spermios Eleusinios Thiodaisios 6.Monat7 Februar-April 
Karonios Delphinios Sartiobiarios 7.Monat7 März-Mai 

Tafeln.Hypothetische Entsprechungen kretischer Monate zu Monaten des 
Sonnenjahres imLichtedesAbkommensG(II6v.Ghr) 

Bisher habe ich zwei Zeugnisse, den gortynischknosischen 
Friedensvertragund die latischoluntischenVermittlungsabkommen, getrennt 
analysiert.TrotzdervielenLngewißheiten und Konjekturen bestätigen sich 
wechselseitig die Ergebnisseder beiden getrenntenAnalysen an einemPunkt: 
Karonios(Koronios)kanhnichtderersteMonatdesknosischenJahressein;er 
ist wahrscheinlich der erste Monat der zweitenJahreshälfte.Es bleibt,zu 
sehen, wie sich die restlichen Ergebnisse zu den Angaben eines 
kaiserzeitlichen Kalenderbuchs und zu weiterenParallelen verhalten. 

Das in späteren Manuskripten überlieferte und vonW.Kubitschek^ 

48. Kubistschek, Kalenderbücher. Zusammenstellung der kretischen Monate ebenda S. 42-
53. 
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veröffentlichte kaiserzeitliche Kalenderbuch stellt einenVersuchdar,die 
verschiedenen Kalender der kretischen Städte zu vereinheitlichen. Es ist eine 
künstliche Mischung verschiedener lokaler kretischer Kalender und kann 
dementsprechendnurbeschränktalsZeugnisfürdiehellenistischenKalender 
Kretas gelten.^Im Kalenderbuhkommen nur4Monatevor,die wir aus den 
hierbehandeltenVerträgenkennen,Thesmophorios(^Thesmophorion^), 
Nekysios, Thiodaisios(^Theodosios^) und Hyakinthios. Darüber hinaus 
kennt man die Stellung einiger dieser Monate im Kalender anderer Städte. 

Thesmophorios (Lato)beginnt nach dem kaiserzeitlichen Kalenderbuch 
am 23. September und ist der erste Monat des Jahres. Nach der 
RekonstruktionvonA,Maiuri und M.Guarducci warThesmophorios der 
zweite Monat (November/Dezember), nach meiner Analyse müßte er dem 
ersten Monat des knosischen Kalenders entsprechen und zwischen 
Septemberund Novemberfallen. In Athen wurde das Fest Tbesmophoria im 
MonatPyanopsion(GktoberZNovember) gefeiert, 

Apellaios,der nach meiner Analyse den BeginndesJahresinGlus 
markierte (ca. September-November), ist in mehreren Kalendern 
Griechenlands derersteMonatdes Jahres.^Nach A MaiuriundM. 
Guarducci war er dagegen der zweite Monat. Demoluntischen Apellaios 
entspricht Thesmophorios in Lato Interessanterweise entspricht auch im 
Kalenderbuch der kretischeThesmophorios dem Monat Apellaios in 
Seleukeia, 

Nekysios (Knosos)ist der elfte Monat des Kalenderbuches (Juli/August). 
Nach A. Maiuriund M, Guarducci war Nekysios der zweite Monat 
(Gktober/November oder November/Dezember),nachmeiner Untersuchung 
müßte er der ersteMonatdesknosischen Jahres sein(ca.September 
November). Diese Diskrepanz ist nicht befremdend und erklärt sich aus der 
Natur des kaiserzeitlichen Kalenderbuches.Nur einkretiscber Monat konnte 
die erste Position in diesemkünstlich geschaffenen Kalender einnehmen.Da 
Thesmophorios (Lato)die erste Stelle (Ende September)einnahm,mußte 

49. S.die Beobachtungen von Homolle,C^^eBt^,S.304. 
^0. ErsterMonatinChalkedon(Samuel,Chronology,S.131),Delphi(ebendaS.74),Doris 

(ebendaS.72),Lokroi(ebendaS.138), letzter MonatinÄtolien(ebendaS,77). 
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Nekysios von seiner normalen Position zurückweichen Nekysios leitet 
seinenNamenvomTotenfestNekysiaab,dasinAthenam^ Boedromion 
(September/Gktober) gefeiert wurden 

Thiodaisios(Lato)beginnt nach dem kaiserzeitlichen Kalenderbuch am 
24. März und ist der siebente Monat. Nach A. Maiuri warThiodaisios der 
fünfte Monat (Januar/Februar), nach M. Guarducci der zwölfte Monat 
(September/Gktober), nach meiner Lntersuchung der sechste Monat des 
Jahres(ca. Februar-April).^ 

DelphiniosinGluswärenachmeinerAnalysemöglicherweisederstebente 
Monat(ca. Miirz-Mai),nach A.Maiuri der secftste Monat (Februar/März), 
nach M.Guarducci dagegen der erste Monat(Gktober/November) Das 
attische Fest Delphinia wurde am sechsten Munichion (Ende April) 
gefeiert,^3 was einen unsicheren Hinweis auf die Stellung des Monats im 
kretichenJahrgibt^ 

Den Monat Hyakinthios(Bakinthios in Lato)setzt das kaiserzeitliche 
Kalenderbuch auf den Mai/Juni (neunter Monat) Auch sonst kennt man ihn 
als Frühlings-oder Sommermonat.^Aus diesem Grund hielt ihn A. Maiuri 
für den neunten Monat (Mai/Juni); auch nach M. Guarducci ist er ein 
Frühlingsmonat.Nach meinerAnalyse müßte er dagegen dem zweiten 
knosischenMonatentsprechen(ca.GktoberDezember) 

51.Zu den attischen Nekysia/Genesia s . L . D e i t b n e r , B ^ / ^ e / ^ r e , Berlin 1966(2. 
Auflage),S229 

52.Dieses Ergebnis stimmtmit dem überein,war wir über die Natur des Festes Thiodaisia 
vermuten dürfen: Es war ein mit Dionysios und der Institution der Ephebie verbundenes Fest 
der Erneuerung und der Wiedergeburt(s.Billetts,CtB/r^,S.202-206: vgl.m.P.Nilsson, 
Griechische Feste von religiöser Bedeutung, Lund 1906, S.279f.,471f.). Ein derartiges Fest 
hat seinen natürlichen Platz im Frühling. Trotzdem folgte Willetts, Cults, S.109 Guarduccis 
P^ekonstuktion,dieThiodaisios zu einem Monat des Herbstes machte,und versuchte den 
Widerspruch mit der eigenartigen Erklärung zu beseitigen, Thiodaisios sei ein an der 
Tagundnachtgleiche gefeiertes Fest, das demnach manchenorts im Frühling und manchenorts 
im Herbst stattfinden konnte ("The Athenian Dionysia... taken place in March-April, and the 
Eatian(and presumably other Cretan)Thiodaisia of September-Gctober can be regarded 
eouallyaseouinoctial festivals of the old bipartite year"), 

53.Deubner,a.G.(Anm.51),S.201. 
54.Vgl.F.Hiller,KommentarzuSyll^712Anm.6. 
55. S.jetztTrümpy,a.G.(Anm.l),^l02ff.mitderälteren Literatur. 
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Velchanios in Knosos,derdemlatischenHyakinthios und dem oluntischen 
Agrianios entsprach, war nach A Maiuri und M. Guarducci ein 
Frühlinfsmonat,daim2/3.Jh,n.Ghr.dasFestVelchaniainLyttosimMai 
gefeiert wurde(s.ο. Anm. 3233). 

Auch der oluntische Agrianios, der (im Jahr 116) dem latischen 

Hyakinthios entsprach, scheint außerhalb Kretas ein Frühlingsmonat zu sein; 
die Monate Hyakinthios und Agrianiosfolgen in mehreren nichtkretischen 
Kalendern aufeinander.^ 

C 4 ^ g C ^ ^ S ^ 

Die Zeugnisse des kaiserzeitlichen Kalenderbuches und anderer Parallelen 
decken sich in vier Fällen (Thesmophorios, Apellaios, Thiodaisios, 
Oelphinios)mit den Ergebnissen meiner Analyse der latisch-oluntischen 
Abkommen; in einem weiteren Fall stellen wir eine kleine und leicht zu 
erklärende Abweichung (Nekysios) fest. Auch nach Ausweis des 
Kalenderbuches begann dasJalu^-zumindestin einigen kretischen Poleis-am 
23.September,also an der herbstlichenTagundnacbtgleiche.Die ersten 
Monate desJahres(vglo.zu Nekysios und Thesmophorios)sind Monate des 
Herbstes. Darüber hinaus erweisen sich Thiodaisios und Oelphinios eindeutig 
alsMonatedesfrübenFrühlingsundnichtdesSpätsommers(soM.Guarducci) 

Mit einer gewissen Zuversicht können wir also die Rekonstruktion M. 
Guarduccis an einem Punkt korrigieren(vgl.Tafel 6).Spermios in Knosos 
(Thiodaisios in Lato,Eleusinios in Glus)kann nicht der letzte Monat des 
Jahres sein; er war wohl der letzte Monat der ersten Jahreshälfte. 
Dementsprechend war KaroniosinKnosos (Oelphinios in Glus,Sartiobiarios 
in Lato)nicht der erste,sondern wohl der7 Monat.Auch die unabhängige 
Analysedes Friedensvertragsvon Gortyn undKnosos(^l)führte zum selben 
Ergebnis,was dieStellung des Karonios(Koronios)betrifft. 

56. Die Reihenfolge rlyakinthiosAgrianios ist in Byzanz belegt (Samuel,Chronology,S. 
87), während sich die Reihenfolge Agrianios-Hyakinthios in Kos/Kalymna (ebenda S. 
II2),Sparta(ebendaS.93) und I^hodos(ebendaS.109) findet. Die Rekonstruktionen der 
KalendervonKos/Kalymna und Rhodos sind allerdings stark hypothetisch. 
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Knosos Glus Lato StellungimJahr 

Nekysios Apellaios Thesmophorios 1 Monat(ca.Septemoer/Gktober7) 
Spermios Eleusinios Thiodaisios 6.Monat(ca.Februar/März7) 
Karonios Oelphinios Sartiobiarios 7.Monat(ca.März/April7) 

Tafel 6,Monatsfolgen in den Kalendern vonKnosos,Glus und Lato, 

In einem Punkt steht jedoch das Ergebnis meiner Analysein einem 
eindeutigen Widerspruchzu dem, was man aus anderenParallelen gewinnen 
kann. Alle im AbkommenAerwähnten Monate (Velchanios,Hyakinthios, 
Agrianios)sindsonstals Frühlingsmonate bekannt, währendsie nach meiner 
Analysezu Beginn des kretischenJahres stehen müßten(an zweiter Stelle) 
und somit Monate des Herbstes sein sollten. Die Annahme einer 
Verschiebung im Vergleich zum ^Normaljahr^ zur Zeit der latisch 
oluntischen Abkommenkann diesen auffälligen Widerspruchnicht erklären. 

Dieser Widerspruch stellt uns vor ein Dilemma; Entweder muß man 
entgegen der Formulierung im Abkommen A glauben, daß sich die 
lOmonatige Frist auf zwei verschiedene Amtsjahre erstreckte, d.h. 
VelchaniosHyakinthiosAgrianios Monate der zweiten Jahreshälfte waren, 
oder aber daß im hellenistischen Kreta die FesteVelchania in Knosos, 
Hyakinthia in Lato und Agriania in Glus im Spätherbst gefeiert wurden. 
Beide Antworten auf dieses Dilemma sind problematisch; ganz unmöglich 
sind sie jedoch nicht. Im ersten Fall müßte man annehmen, daß die unter 
Kydas amtierenden Kosmoi das Schiedsgericht bildeten und ihr Lrteil nach 
Ablauf ihrer Amtszeit als Privatpersonen fällten. Die zweite Antwort setzt 
voraus, daß gleichnamige Feste in den verschiedenen kretischen Poleis in 
verschiedenen Monaten gefeiert wurden, was ohnehin sehr wahrscheilich 

57.Gbwohl wir viele Entsprechungen zwischen Monaten verschiedener kretischer Städte 
kennen (Zusammenstellung bei Guarducci, Calendario, S. 79), entspricht in keinem einzigen 
Fall der Monat einer kretischen Polis dem gleichnamigen Monat einer anderen. Ich weise auf 
einige charakteristische Fälle hin: Dem knosischen Karneios (I.Cret.IV I81)entspricht in 
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Die Beantwortung dieser Frage möchte ich lieber künftigen Funden 
überlassen. Selbst dieses negative Ergebnis ist lehrreich. Der kretische 
Kalender enthält vielleicht mehr Rätsel, als die Forschung bisher annahm. 

New York Angelos Chaniotis 

Gortyn der Monat Ionios, obwohl auch die Gortynier einen Monat Karneios hatten (I. Cret. IV 
172, 197, 235); dem lauschen Monat Hyakinthios entspricht der knosische Velchanios; und 
doch feierten auch die Knosier das Fest Hyakinthia (I. Cret. I, viii 4 A 17); der oluntische 
Agrianios entspricht dem lauschen Hyakinthios, obwohl die beiden Monate in den Kalendern 
vieler dorischer Gebiete aufeinander folgen (s.o. Anm. 50). Diese Diskrepanzen implizieren, 
daß gleichnamige Feste, aus denen sich ja die Monatsnamen ableiten, in den verschiedenen 
Städten Kretas zu verschiedenen Zeitpunkten gefeiert wurden. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

(§ 1 ) Παρά το γεγονός ότι οί κρητικές επιγραφές παραδίδουν πολλά ονόμα

τα μηνών, δέν γνωρίζουμε πλήρως το ημερολόγιο καμμιας κρητικής πόλης. Τά 

ημερολόγια της Κνωσού, τής Γόρτυνας, τής Λατοϋς και τής Όλούντας είναι κά

πως καλύτερα γνωστά, χάρη σέ ημερομηνίες και προθεσμίες πού αναφέρονται 

σέ μιά σειρά από ελληνιστικές συνθήκες, Ιδιαίτερα στη συνθήκη ειρήνης μεταξύ 

Κνωσίων και Γορτυνίων (περ. 168 π.Χ. Α. Chaniotis, Die Verträge zwischen 
kretischen Poleis in hellenistischer Zeit, Stuttgart 1996, αρ. 43) και τρεις συν

θήκες Λατίων και Όλουντίων, μέ τις όποιες οί δύο κοινότητες ανέθεσαν στους 

άρχοντες (κόσμους) τής Κνωσού την επιδίκαση των εδαφικών τους διαφορών 

(118-116 π.Χ. Α. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in 
hellenistischer Zeit, Stuttgart 1996, αρ. 54-56). Ή θέση επιμέρους μηνών και ή 

αντιστοιχία τους μέ μήνες τοΰ ηλιακού μας έτους έχουν επιδεχτεί διαφορετικές 

ερμηνείες άπό τους Th. Homolle, Α. Maiuri και M. Guarducci. Σήμερα γίνεται 

γενικά δεκτή ή ανασύνθεση πού πρότεινε ή Μ. Guarducci (Note sul calendario 

cretese, Epigraphica 7, 1945, 72-87). (§2) Ή ανασύνθεση της Guarducci στηρί

ζεται στην ερμηνεία τοΰ τμήματος τής συνθήκης Κνωσίων και Γορτυνίων πού 

σχετίζεται μέ οφειλές τών Κνωσίων. Στή συνθήκη αναφέρεται μιά προθεσμία 60 

ήμερων για τήν επιστροφή λαφύρων άπό τους Κνωσίους (στ. 13-14)· ακολουθεί 

μιά διάταξη γιά εξόφληση μιας οφειλής τών Κνωσίων σέ δύο δόσεις- ή πρώτη 

δόση έπρεπε νά καταβληθεί στο τρέχον έτος, πριν τήν αρχή τοΰ Λεσχανορίου, ή 

δεύτερη το επόμενο έτος (στ. 15-18). Ή Guarducci θεώρησε δτι καί οί δύο δια

τάξεις αφορούν τήν επιστροφή λαφύρων κι έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα δτι 

ή συνθήκη υπογράφηκε τον 1 Ιο μήνα τοΰ έτους (Ιόνιος στη Γόρτυνα, Κάρνειος 

στην Κνωσό), δτι ή καταβολή τών οφειλών έγινε σέ δύο δόσεις στον 12ο μήνα 

τοΰ τρέχοντος καί τον πρώτο μήνα τοΰ επόμενου έτους καί συνεπώς δτι ό Λε-

σχανόριος (πού αντιστοιχεί στον κνωσιακό μήνα Καρώνιο) είναι ό πρώτος μή

νας τοΰ γορτυνιακοΰ έτους. Ή άποψη αυτή είχε συνέπειες γιά τή θέση άλλων 

μηνών στή Γόρτυνα καί τήν Κνωσό. Ή ανάλυση τής συνθήκης οδηγεί, ωστόσο, 
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στόσυμπέρασμαδτιοίδιατάξειςείναιάσχετεςμεταξύτουςήπροθεσμίατών60 

ήμερων άφορα μόνο τήν επιστροφή λαφύρων μέσα σέ60ήμέρες,ένώήέπόμενη 

διάταξηάφοράτήνκαταβολήάποζημιώσεων(δχισέ6θήμέρες^έπιπλέονήδια-

τύπωσηπούχρησιμοποιείται δείχνει δτιόΑεσχανόριος σίγουρα δένειναιό 

πρώτος μήνας τοΰ γορτυνιακοϋ έτους, άλλα μαλλονόέβδομος.(^3^Π νέα 

ερμηνεία τής συνθήκηςΓόρτυνας-Κνωσού έχει συνέπειες καί γιά τήν ανασύν

θεση τής χρονολογίας τών συνθηκών Αατίων^λουντίων.^Π ανασύνθεση τής 

Guarditeli στηρίζεταια)στήν εσφαλμένη ερμηνεία δτι οί συνθήκες προέβλεπαν 

δτι οίΚνώσιοιδιαιτητέςθάάνελάμβαναντά καθήκοντα τους κατά τήδιάρκεια 

ενός υπηρεσιακού έτους, άλλα θάέξέδιδαντήναπόφαση τους στό επόμενο. Αε-

δομένου δμως δτι τό δικαστήριο αποτελούνταν άπό τους εκάστοτε άρχοντες 

(κόσμους) τήςΚνωσοΰ είναι πιθανότερο(καί ενισχύεται έμμεσα άπό άλλα πα-

ράλληλα)δτιοί κόσμοι έπρεπε νά κρίνουν τήν υπόθεση πρίντή λήξη τής θητεί

ας τους, δηλ. πρίντή λήξη τοΰ τρέχοντος έτους.^ί διαφορετικές προθεσμίες 

πούάναφέρονταιστίςτρείςσυνθήκεςγιάτήνέκδοσητήςάπόφασης(6,1θκαί!2 

μήνες) δηλώνουν τό χρονικό διάστημα πού μεσολαβούσε άπό τή σύναψη τής 

συνθήκης μέχρι τή λήξη τού έτους. Οίπαρατηρήσεις αυτές καίήάναφορά ενός 

άττικοΰμήνα(Πυανεψιώνος)σέ μιά άπό τις συνθήκες οδηγεί στή μερική ανα

σύνθεση τοΰήμερολογίουτήςΚνωσοΰ,τήςΑατοΰς καί τής Ελούντας; Ι.^εκύ-

σιος-^εσμοφόριος ^Απελλαίος(μεταξύ^επτεμβρίου-^οεμβρίου)-2.13ελχά 

νιος Βακίνθιος ^Αγριάνιος(μεταξύ^κτωβρίου Αεκεμβρίου^6 ^πέρμιος 

^ιοδαίσιος ελευσίνιος (μεταξύ^εβρουαρίου Απριλίου) 7.Καρώνιος 

^αρτιοβιάριος-Αελφίνιος (μεταξύ ^αρτίου-^αΐου).(^4) ^n ανασύνθεση 

αυτή επιβεβαιώνεται έν μέρει άπό ένα(τεχνητό)κρητικό ημερολόγιο τών αυτο

κρατορικών χρόνων καί άπό μιά σύγκριση τών σχετικών κρητικών μηνών μέ 

ομώνυμους μήνες άλλων περιοχών.Προβληματική παραμένει μόνοήτοποθέ 

τησητώνμηνώνΒελχανίουκαίΒακινθίουστόφθινόπωρο,δεδομένουδτιάλλες 

πηγές δείχνουν δτι σέ άλλες πόλεις ήταν μήνες τής άνοιξης-διαφορές άπό πε

ριοχή σέπεριοχήδέν είναι ωστόσο ασυνήθιστες. 
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